
 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seit dem 01.01.2015 gibt es in Deutschland einen bundesweit 

einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn. 

 

Dieser beträgt seit dem 01.07.2022: 10,45 Euro und steigt zum 

01. Oktober 2022 auf: 12,00 Euro. 

 

Wir bestätigen hiermit die Einhaltung des jeweils geltenden gesetzlichen  

Mindestlohns, auch über die oben genannten Zeiträume hinaus, sowohl 

für uns wie auch für unsere Nachunternehmer. 

 

Gerne können Sie diese Bestätigung als Nachweis zu Ihren Unterlagen 

nehmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Klaus Grotebrune  Dieter Unterhalt 

- Geschäftsführer -  - Geschäftsführer - 

 

Dokument ist ohne Unterschrift gültig. 

 

14.07.2022 

 

An unsere Kunden 

Gesetzlicher Mindestlohn  


